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Amtl iche  Bekanntmachungen 

Änderung des Honorarverteilungsmaßstabes (HVM) gemäß § 87b SGB V  
der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT)
Beschlüsse der Vertreterversammlung vom 5. November 2014

Die Vertreterversammlung der KVT hat in ihrer Sitzung am 5. November 2014 folgende Änderungen/Ergän­
zungen der Honorarverteilung der KVT beschlossen:

1.	 Änderung des Honorarverteilungsmaßstabes im § 3 Abs. 1 – Mittel für den Strukturfonds

Die Vertreterversammlung beschließt mit Wirkung ab 01. Januar 2015 eine Änderung des HVM in § 3 
Abs. 1. Das Benehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und dem Verband der Ersatzkas­
sen wurde am 04.11.2014 hergestellt.

§ 3
Verteilung der Gesamtvergütung (MGV)

(1)	 Von der zutreffenden kassenübergreifenden MGV wird gemäß § 105 Abs. 1a SGB V 0,1 % für den 
Strukturfonds in Abzug gebracht. Im Weiteren werden entsprechend den KBV-Vorgaben gemäß 
§ 87b Abs. 4 SGB V, Teil B, Grundbeträge je Versicherten sowie bedarfsabhängige Vorwegabzüge 
gebildet, die wie folgt definiert sind:

	 ...

2.	 Anpassung des Honorarverteilungsmaßstabes in § 8 Abs. 5 und § 9 Abs. 7 – Berechnung des 
floatenden Punktwertes

Die Vertreterversammlung bestätigt folgende Regelung in § 8 Abs. 5 und § 9 Abs. 7 – Berechnung des  
floatenden Punktwertes, vorbehaltlich der Benehmensherstellung mit den Landesverbänden der 
Krankenkassen und dem Verband der Ersatzkassen:

§ 8/§ 9
Hausärztliches Vergütungsvolumen/Fachärztliches Vergütungsvolumen

...

(5)/(7)	 Für die Ermittlung der Auszahlungspunktwerte wird je Arzt (LANR) eine nach der Punktzahlan­
forderung abgestaffelte Vergütung wie folgt vorgenommen: 

Von der individuellen Punktzahl des Abrechnungsquartals werden je Arzt 

a)	 bis zu 65 % der individuellen Punktzahl des Vergleichsquartals (Vorjahresquartal) mit dem regi­
onalen Punktwert vergütet,

b)	 über 65 % mit einem floatenden individuellen Punktwert vergütet, der sich gemäß nachstehen­
der Berechnungsformel ergibt: 

Formel Punktwert b):

(GV FG  - [LB VjQFG  x 0,65 x fester PW]) x (LB indiv.VjQ  x 0,35)
______________________________________________________________________
(LB VjQFG FG aktuell - [LB VjQFG x 0,65]) x (LB aktuell indiv.  - [LB indiv.VjQ x 0,65])

...
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Die Vertreterversammlung hat die Beschlussfassung des Vorstandes bestätigt, wonach die Anpassung des 
Honorarverteilungsmaßstabes in § 8 Abs. 5 – Berechnung des floatenden Punktwertes – für den hausärzt­
lichen Bereich bereits mit Wirkung zum Quartal 1/14 bis 4/14 Anwendung findet.

ausgefertigt am:	 5. November 2014 

gezeichnet:	 (Dienstsiegel)
	 Dr. med. Andreas Jordan
	 Vorsitzender der Vertreterversammlung
	 der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen
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Sicherstellungsstatut

Maßnahmen zur Sicherstellung und Nachwuchsgewinnung 
der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht. 

Präambel

Der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KV Thüringen) obliegt die Sicherstellung der ambulanten 
vertragsärztlichen Versorgung der Versicherten (§§ 72, 73 und 75 SGB V i.V.m. § 2 der Satzung der KV 
Thüringen). Die Sicherstellung umfasst auch die vertragsärztliche Versorgung zu den sprechstundenfreien 
Zeiten  (Notdienst). Weiterhin haben die Kassenärztlichen Vereinigungen nach § 105 Abs. 1 SGB V auf der 
Grundlage der Bedarfsplanung alle geeigneten finanziellen und sonstigen Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung zu gewährleisten, zu verbessern oder zu fördern. In Wahr­
nehmung dieser Verpflichtung beschließt die Vertreterversammlung der KV Thüringen weitere Maßnahmen 
für regionale Projekte zur Förderung der Sicherstellung und Nachwuchsgewinnung der vertragsärztlichen 
Versorgung mit der Bedingung der Aufnahme der ambulanten Tätigkeit in strukturschwachen Gebieten. 

Über die Höhe der zur Verfügung zu stellenden finanziellen Mittel für die einzelnen Fördermaßnahmen bzw. 
Projekte entscheidet die Vertreterversammlung der KV Thüringen im Rahmen des Haushaltes für das näch­
ste Kalenderjahr.

I.	 Strukturfonds

§ 1	 Finanzierung des Strukturfonds 

Die KV Thüringen bildet einen Strukturfonds nach § 105 Abs. 1a SGB V in Höhe von 0,1 % der nach § 87a 
Abs. 3 Satz 1 SGB V vereinbarten morbiditätsbedingten Gesamtvergütung. In den Strukturfonds haben die 
Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen zusätzlich einen Betrag in gleicher Höhe zu 
entrichten.

§ 2 	 Verwendung des Strukturfonds

Der Strukturfonds wird zur Finanzierung von Fördermaßnahmen in Gebieten verwendet, für die durch den 
Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen Beschlüsse nach § 100 Abs. 1 und 3 SGB V getroffen 
wurden (Feststellung von Unterversorgung, in absehbarer Zeit drohende Unterversorgung und zusätzlicher 
lokaler Versorgungsbedarf). Zu Fördermaßnahmen in Gebieten, für die Beschlüsse nach § 100 Abs. 1 und 3 
SGB V vorliegen, gehören auch solche Maßnahmen, die aufgrund ihrer nicht ortsgebundenen Wirkung bei 
der Gewinnung ärztlichen Nachwuchses mittelbar zur Förderung der genannten Gebiete beitragen. Dazu 
kommen die nachfolgenden Maßnahmen zur Anwendung. 

§ 3	 Förderung von Praxisneugründungen

Bis zum Erreichen eines aktuellen Versorgungsgrades von 100 % können Praxisneugründungen von Ärzten 
der betroffenen Arztgruppen durch die Gewährung von Investitionspauschalen gefördert werden. 

§ 4	 Förderung der Übernahme bestehender Vertragsarztsitze

Übernahmen von bestehenden Praxen durch Ärzte der betroffenen Arztgruppen können durch die Ge­
währung von Investitionspauschalen gefördert werden.
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§ 5	 Förderung von Zweigpraxen 

Gründungen von Zweigpraxen von Ärzten der betroffenen Arztgruppen können durch die Gewährung von 
Investitionspauschalen gefördert werden.

§ 6 	 Förderung bestehender Praxen über das durchschnittliche Aufgabealter hinaus

Soweit Vertragsärzte über das 65. Lebensjahr hinaus bereit sind, die vertragsärztliche Tätigkeit auszuüben, 
kann dies pro Quartal gefördert werden. 

§ 7	 Förderung der fachärztlichen Weiterbildung gemäß Beschluss der Vertreterversammlung der 
KV Thüringen, V 6/6/2011, vom 02.11.2011

Die KV Thüringen kann die fachärztliche Weiterbildung im ambulanten Bereich fördern.

Vertragsärzten, die über einen vollen Versorgungsauftrag verfügen und die eine Genehmigung der KV Thü­
ringen zur Beschäftigung eines Arztes in der fachärztlichen Weiterbildung erhalten haben, kann auf Antrag 
eine finanzielle Förderung gewährt werden. Vertragsarztpraxen und zugelassene Einrichtungen, die gem. 
§ 101 Abs. 1 Nr. 4 und 5 SGB V (Jobsharing) tätig sind, wird die finanzielle Förderung nur entsprechend der 
Anzahl der vollen Versorgungsaufträge in der Praxis/Einrichtung gewährt. Dabei sind nur Weiterbildungs­
abschnitte förderungsfähig, die für die Weiterbildung zum Facharzt nach Maßgabe der jeweils geltenden 
Weiterbildungsordnung benötigt werden. 

§ 8 	 Ärztescout 

(1)	 Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit einer dauerhaften Sicherstellung der vertragsärztlichen Ver­
sorgung sind alle Möglichkeiten zu nutzen, um Ärzte für Thüringen zu gewinnen. Dazu wird ein Ärzte-
scout als koordinierende Stelle für alle Interessenten am Studiendekanat des Universitätsklinikums 
Jena (UKJ) als zentraler Ansprechpartner installiert werden, um diese bei allen Anfragen zu betreuen, 
für eine vertragsärztliche Tätigkeit in Thüringen zu werben, Fragen zu beantworten und Entwicklungen 
nachzufragen. Ziel ist es, Ärzte und Medizinstudenten für eine zukünftige dauerhafte ambulante ver­
tragsärztliche Tätigkeit im Freistaat Thüringen zu gewinnen. Durch den Ärztescout soll die Kontaktauf­
nahme mit potenziell in Thüringen tätigen Ärzten schon während des Medizinstudiums bzw. verstärkt 
während der ärztlichen Weiterbildung erfolgen.

(2)	 Einzelheiten werden mit den jeweiligen Vertragspartnern über einen gesonderten Vertrag zur Einbin­
dung eines „Ärztescout“ am Studiendekanat des Universitätsklinikum Jena geregelt. Diese Maßnahme 
wird vorerst bis zum 31.12.2019 befristet. 

II.	 Sicherstellungsfonds

§ 1	 Finanzierung der Maßnahmen

Weitere Maßnahmen der KV Thüringen zur Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung werden aus 
den Mitteln des „Sicherstellungsfonds“ finanziert (Sonderposten für Sicherstellungsmaßnahmen). 

§ 2	 Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin

Die KV Thüringen fördert die Weiterbildung in der Allgemeinmedizin gem. § 75 Abs. 8 SGB V i. V. mit 
der Vereinbarung zur Förderung der Allgemeinmedizin in der vertragsärztlichen Versorgung gem. Artikel 
8 Abs. 2 GKV-SolG zwischen den Spitzenverbänden der Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bun­
desvereinigung. 
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§ 3	 Betrieb von Notdienstzentralen/Eigeneinrichtungen

(1)	 Die KV Thüringen kann nach den Regelungen des § 105 Abs. 1 SGB V Eigeneinrichtungen, die der 
unmittelbaren medizinischen Versorgung der Versicherten dienen, betreiben. Die sich daraus erge­
benden Aufgaben, insbesondere die Anstellung von Ärzten zur Sicherstellung der vertragsärztlichen 
Versorgung sowie die Anmietung von Räumlichkeiten, Praxisausstattung etc., können auf die Stiftung 
zur Förderung ambulanter ärztlicher Versorgung in Thüringen übertragen werden, an der die KV Thü­
ringen neben dem Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit beteiligt ist.

(2)	 Die Errichtung von Notdienstzentralen kann nach § 8 Abs. 2 der Notdienstordnung der KV Thüringen 
gefördert werden.

§ 4	 Sicherstellungsassistenten/-praxen

Eine finanzielle Förderung von Assistenten gem. § 32 Abs. 2 Ärzte-ZV kann erfolgen, wenn in dem 
betreffenden Planungsbereich neben dem Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 32 Abs. 2 Ärzte-ZV 
zusätzlich ein Beschluss des Landesausschusses nach § 100 Abs. 1 und 3 SGB V vorliegt. 

§ 5	 Ausschreibung von Vertragsarztsitzen

In Gebieten, für die der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen Unterversorgung, in absehbarer 
Zeit drohende Unterversorgung bzw. zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarf festgestellt hat, können 
auf Kosten der KV Thüringen dringend zu besetzende Vertragsarztsitze ausgeschrieben werden. Diesen  
Praxen kann der Vorstand der KV Thüringen eine zeitlich befristete Umsatzgarantie gewähren, deren Höhe 
und Dauer sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalls richtet. 

III.	 Aufhebung des Bescheides über die Gewährung von Fördermitteln/Rückzahlungsverpflichtung

(1)	 Bescheide der KV Thüringen, mit denen Fördermittel gewährt werden, können nach den Vorschriften 
des SGB X aufgehoben werden (Rücknahme oder Widerruf).

(2)	 Bereits erbrachte Leistungen sind zu erstatten. 

(3)	 Die Aufhebung eines Bescheides zur Gewährung des Förderbetrages kommt insbesondere in Betracht, 
wenn der Zweck, der mit der Förderung verbunden ist, nicht erreicht wurde oder Nebenbestimmungen, 
mit denen der Bescheid zur Gewährung von Fördermitteln versehen wurde, nicht erfüllt worden sind.

	 Das kann z. B. dann der Fall sein, wenn trotz Gewährung von Investitionspauschalen eine Praxisneu­
gründung oder die Gründung einer Zweigpraxis nicht erfolgt oder bestehende Praxen durch Ärzte der 
betroffenen Arztgruppen nicht übernommen werden. 

	 Eine Aufhebung kann ferner dann erfolgen, wenn die Gewährung der Fördermittel auf fehlerhaften 
Angaben des Antragstellers beruht. 

	 Die aufgezählten Gründe für die Aufhebung des Förderbescheides sind nicht abschließend. 

(4)	 Über die Aufhebung des Bescheides zur Gewährung von Fördermitteln sowie über die Höhe der Rück­
zahlung bzw. Erstattung bereits gezahlter Beträge entscheidet der Vorstand der KV Thüringen im Ein­
zelfall nach pflichtgemäßem Ermessen.

	
	 Von einer Rückforderung kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn der Rückzahlungsver­

pflichtete den Rückforderungsgrund nicht oder nur teilweise zu vertreten hat.

(5)	 Rechtsmittel gegen die Aufhebung des Bescheides über die Gewährung von Fördermitteln und die 
Festsetzung des Erstattungsbetrages entfalten keine aufschiebende Wirkung.
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IV.	 Ermächtigung des Vorstandes

(1)	 Die Vertreterversammlung ermächtigt den Vorstand der KV Thüringen zum Erlass von Richtlinien zur 
konkreten Umsetzung der unter den Punkten I und II aufgeführten Fördermaßnahmen.

(2)	 Die Vertreterversammlung ermächtigt den Vorstand der KV Thüringen zum Abschluss der notwendigen 
Verträge zur Durchführung und Umsetzung der unter I und II genannten Maßnahmen.

(3)	 Der Vorstand entscheidet im Rahmen der zur Verfügung stehenden begrenzten finanziellen Mittel nach 
pflichtgemäßen Ermessen.

(4)	 Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Fördermitteln durch die KV Thüringen besteht nicht.

V. Inkrafttreten

Das in der Vertreterversammlung am 5. November 2014 beschlossene Sicherstellungsstatut tritt mit Wir­
kung zum 1. Januar 2015 in Kraft. Mit Inkrafttreten dieses Sicherstellungsstatutes tritt das Statut über die 
Durchführung von Maßnahmen zur Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung im Freistaat Thüringen 
vom 01.01.2003 i. d. F. v. 01.06.2005 außer Kraft.

ausgefertigt am:	5. November 2014

gezeichnet:	 (Dienstsiegel)
	 Dr. med. Andreas Jordan
	 Vorsitzender der Vertreterversammlung 
	 der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen 
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